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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Mietwesen

Mitte Juni 2021 hatte Grünen-Präsident Balthasar Glättli (gp, ZH) im Nationalrat ein
Postulat eingereicht, mit welchem er den Bundesrat beauftragen wollte, zu prüfen, mit
welchen Massnahmen der Klimaschutz im Gebäudebereich rascher vorangetrieben
werden könnte. Insbesondere solle sich der Bericht auf die Unterschiede in der
Treibhausgaseffizienz zwischen Sanierungen und Ersatzneubauten fokussieren. Glättli
begründete seinen Vorstoss damit, dass aus einem Grundlagenbericht der Stadt Zürich
hervorgehe, dass Gebäudesanierungen, die zu einer starken Verminderung des
Wärmebedarfs führen, was wiederum häufig eine Umstellung auf eine Wärmepumpe
respektive Fernwärme erlaube, treibhausgaseffizienter seien als ein Abriss und Neubau
von Gebäuden. Zudem führte der Postulant aus, dass Ersatzneubauten zu mehr
Problemen für Mieterinnen und Mietern führten, da oft der gesamten Mieterschaft
gekündigt werde und danach höhere Mietpreise verlangt würden, wodurch bezahlbarer
Wohnraum verloren ginge. Glättli kritisierte, dass der Bund mit seiner Energiepolitik
den Ersatzneubau von Gebäuden fördere. Der Bundesrat solle deshalb in einem Bericht
Sanierungen und Ersatzneubauten vergleichen und danach seinen bisherigen
Massnahmenkatalog mit dem Ziel überprüfen, Sanierungen gegenüber Ersatzneubauten
zu fördern.
Das Postulat wurde im Nationalrat von Matthias Samuel Jauslin (fdp, AG) bekämpft.
Dieser argumentierte in der Debatte, dass es den Bericht des Bundesrates nicht
brauche. Es sei nicht am Bund zu entscheiden, wann eine Sanierung und wann ein
Neubau angebracht sei. Man müsse das im Einzelfall anschauen und Sanierungen seien
nicht immer besser als Neubauten. Auch seien die Ausgangslagen in verschiedenen
Regionen und Siedlungstypen unterschiedlich. Weiter befürchtete Jauslin einen
Kompetenzverlust der Kantone und ihrer Gebäudeprogramme. Nicht zuletzt
subventioniere der Bund ja nur Ersatzneubauten, wenn diese Vorgaben zur
Energieeffizienz einhielten, weshalb diese Subventionen durchaus sinnvoll seien.
Der Bundesrat, vertreten durch die UVEK-Vorsteherin Simonetta Sommaruga, empfahl
das Postulat zur Annahme. Sommaruga gab zu Protokoll, der Bundesrat erachte es als
sinnvoll, eine solche Auslegeordnung vorzunehmen. Sie betonte zudem, der Bundesrat
werde in dem Bericht nicht pauschalisierend eine Empfehlung für die eine oder andere
Option abgeben und er plane auch nicht, sich in die Gebäudeprogramme der Kantone
einzumischen. Entgegen des bundesrätlichen Antrags lehnte die grosse Kammer das
Postulat aber mit 105 zu 83 Stimmen ab. Neben den geschlossen stimmenden
Fraktionen der FDP und der SVP stimmte auch fast die gesamte Mitte-Fraktion gegen
das Postulat. 1

POSTULAT
DATUM: 03.03.2022
ELIA HEER

Raumplanung

Mitte-Nationalrat Philipp Matthias Bregy (mitte, VS) reichte im Dezember 2020 eine
parlamentarische Initiative ein, mit der er forderte, dass Sachpläne, die wichtigsten
Planungsinstrumente des Bundes im Bereich der Raum- und lnfrastrukturentwicklung,
dem Parlament zwingend vorgelegt werden sollen. Bregy störte sich daran, dass die
Sachpläne «einschneidende, behördenverbindliche Vorgaben» für die Verwaltung, die
Gemeinden und die Kantone darstellen würden, ohne dass diese eine parlamentarische
Debatte durchliefen. Als Beispiel nannte der Initiant den Sachplan Verkehr, der im
Herbst 2020 in Anhörung gegeben worden war und den Kantonen und Gemeinden laut
Bregy viele neue Auflagen mache. So sollten etwa der öffentliche Verkehr und der
Langsamverkehr durch einen Abbau von Parkplätzen für Arbeit, Freizeit und Einkauf
gefördert und der Individualverkehr, wo immer möglich, durch Fuss- und
Fahrradverkehr ersetzt werden, so Bregy. Die vorberatende UREK-NR beantragte ihrem
Rat mit 14 zu 11 Stimmen, der Initiative keine Folge zu geben. Die Mehrheit der
Kommission war der Meinung, dass die Initiative nicht nötig sei, da die Ausarbeitung von
Sachplänen bereits ein umfassendes Vernehmlassungsverfahren beinhalte, bei dem die
Kantone, die Gemeinden und die Bevölkerung konsultiert werden. Auch das
Bundesparlament spiele eine Rolle, da es die Anhörung der Kantone sicherstelle.
Ausserdem könnten parlamentarische Kommissionen einen Sachplan traktandieren und
diesen mit der Verwaltung besprechen. Die geltenden Bestimmungen seien genügend
wirksam und eine Annahme der Initiative verlangsame nur den Ausarbeitungsprozess

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.03.2022
ELIA HEER
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des Sachpläne. 

Der Nationalrat beugte sich in seiner Frühjahrssession 2022 über die Initiative. Initiant
Bregy weibelte persönlich für sein Anliegen und lancierte dabei einen
demokratiepolitischen Appell an den Rat. Mit den Sachplänen mache der Bund Politik,
anstatt nur politische Entscheide umzusetzen. Solange aber mit Sachplänen Politik
gemacht werde, solle das Parlament darüber debattieren können, so Bregy.
Parteikollege Nicolo Paganini (mitte, SG) sprach von einer «schleichenden
Kompetenzverschiebung vom Parlament hin zu Bundesrat und Verwaltung im Bereich
der raumwirksamen Politikbereiche», welche es zu verhindern gelte.
Kommissionssprecher Matthias Samuel Jauslin (fdp, AG) räumte zwar ein, dass «bei
einigen Sachplänen tatsächlich der Eindruck entstehen [kann], dass sich der Bundesrat
nicht an den Grundsätzen des Gesetzgebers orientiert». Doch wenn Sachpläne
zwingend dem Parlament vorgelegt werden müssten, sei dies ebenfalls staatspolitisch
heikel, da fragwürdig sei, ob damit die Gewaltentrennung respektiert würde. In
Anbetracht dessen, dass allein der Flughafen Zürich ein bis zwei Sachplananpassungen
pro Jahr vornehme, hätte eine Annahme der Initiative ausserdem «enormen Einfluss»
auf die Prozessdauer. Trotz dieser Einwände stimmte eine Mehrheit des Nationalrates
mit 94 zu 86 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) dafür, der Initiative Folge zu geben. Neben
der Folgegeben geschlossen befürwortenden SVP-Fraktion sprachen sich auch die
Fraktionen der FDP und der Mitte mehrheitlich für die Initiative aus. 2

Bodenrecht

Die Züricher Nationalrätin Katharina Prelicz-Huber (gp, ZH) versuchte in der
Sommersession 2022 die restlichen Mitglieder der grossen Kammer von ihrer
parlamentarischen Initiative bezüglich des Zugangs zu Schweizer Seeufer zu
überzeugen. Konkret forderte Prelicz-Huber, dass das ZGB und das RPG so angepasst
werden sollen, dass alle Seen auf Schweizer Boden mit Fusswegen zu erschliessen sind.
Ausserdem sollten die Ufer «ökologisch aufgewertet» werden. Die Initiantin begründete
ihr Anliegen damit, dass Seen wichtige Erholungsgebiete darstellten und deshalb der
Allgemeinheit zugänglich gemacht werden sollten. 

Die Sprecher der vorberatenden UREK-NR, Mathias Jauslin (fdp, AG) und Pierre-André
Page (svp, FR), plädierten im Namen der Kommissionsmehrheit dafür, der Initiative
keine Folge zu geben. Sie argumentierten unter anderem damit, dass es Sache der
Kantone sei, zu entscheiden, wie und in welcher Form die Zugänglichkeit zum Seeufer
gesichert werde. Eine Annahme der Initiative führe deshalb zu unerwünschten
Überschneidungen von Zuständigkeiten. Ausserdem verursache die Initiative hohe
Umsetzungskosten, etwa wegen der Entschädigung von Personen, deren Parzellen in
Anspruch genommen werden sowie durch Baukosten der Fussgängerwege. Nicht zuletzt
sei die Initiative auch ökologisch kontraproduktiv, da der Naturschutz voraussetze, dass
gewisse Räume für den Menschen nicht zugänglich seien. Eine Mehrheit des
Nationalrats schloss sich der Kommissionsmehrheit an und gab der Initiative keine
Folge. Nur zwei Mitglieder der Mitte-Fraktion schlossen sich den geschlossen
stimmenden Fraktionen der Grünen und der SP an, die mit 99 zu 62 Stimmen
unterlagen. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.06.2022
ELIA HEER

Wohnungsbau und -eigentum

Nationalrat Bruno Storni (sp, TI) reichte im September 2021 ein Postulat bezüglich der
Finanzierungsmöglichkeiten von energetischen Gebäudesanierungen ein. Konkret solle
der Bundesrat überprüfen, ob es neue Gesetze oder Massnahmen brauche, um die
finanziellen Anreize für diese Art von Sanierungen zu verbessern. Der Postulant war
nämlich der Ansicht, dass die bisherigen finanziellen Anreize im Rahmen des im CO2-
Gesetz enthaltenen Gebäudeprogramms nicht genügend hoch und deshalb nur für
Wohneigentümerinnen und -eigentümer mit hohem Einkommen geeignet seien.
Folglich schreite die energetische Sanierung des Gebäudebestands in der Schweiz zu
langsam voran. Der Bundesrat empfahl das Postulat zur Annahme, da er finanzielle
Anreize für Gebäudesanierungen als eine wichtige Massnahme zum Erreichen des
Netto-Null-Ziels erachte. Ausserdem reihe sich das Postulat gut in laufende Arbeiten
des BFE und des BAFU zur Vorbereitung der geplanten Revision des CO2-Gesetzes ein. 

Das Postulat wurde von Matthias Samuel Jauslin (fdp, AG) sowie von Walter Wobmann
(svp, SO) bekämpft. Daher beugten sich die Mitglieder der grossen Kammer in der

POSTULAT
DATUM: 17.03.2022
ELIA HEER
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Frühlingssession 2022 über den Vorstoss. Jauslin zeigte in seinem Votum durchaus
Verständnis für das Anliegen des Postulanten. Jedoch wolle er nicht «Umverteilungen
von Reich zu Arm oder von Arm zu Reich [in das Gebäudeprogramm] einbauen».
Ausserdem sei zu beachten, dass das Gewerbe aufgrund des Fachkräftemangels nicht in
der Lage sei, unendlich viele Wärmepumpen in kurzer Zeit zu verbauen. Nicht zuletzt
werde die Thematik bereits im Rahmen anderer Vorhaben untersucht, etwa beim
indirekten Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative, weshalb das Postulat überflüssig sei.
Der Nationalrat folgte jedoch Postulant Storni sowie dem Antrag von Bundesrätin
Simonetta Sommaruga und nahm das Postulat mit 116 zu 72 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) an. Die ablehnenden Stimmen setzten sich aus der geschlossenen SVP-
Fraktion sowie einer Mehrheit der FDP.Liberalen-Fraktion zusammen. 4

1) AB NR, 2022, S. 154 ff.; Mo. 21.3759
2) AB NR, 2022, S. 504 ff.
3) AB NR, 2022, S. 1092 ff.
4) AB NR, 2022, S. 525 f.
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